
B Ü R G E R B E G E H R E N 
für den Erhalt der Unternehmen der Daseinsvorsorge im Eigentum der Stadt Delitzsch 

Bürgerbegehren gemäß § 25 der Sächsischen Gemeindeordnung  und § 18 der Hauptsatzung der Stadt Delitzsch.  Die Unterzeichnenden beantragen, dass folgende 
Angelegenheit zum Bürgerentscheid gestellt wird: 

www.buergerbegehren-delitzsch.de 

 

Sie sind dafür, dass die Technische Werke Delitzsch GmbH zu mindestens 51% in kommunalem Eigentum 
verbleiben? 

 
 

Begründung: 
Der teilweise oder vollständige Verkauf der Unternehmen der Daseinsvorsorge zur kurzfristigen Verbesserung der Haushaltslage hätte negative Auswirkungen auf die 
Handlungsmöglichkeiten und Zukunftsfähigkeit der Stadt Delitzsch. Städtisches Eigentum ginge möglicherweise unwiederbringlich verloren. Die Daseinsvorsorge in den Bereichen 
Strom und Gas sollte gemeinwohlorientiert erfolgen und nicht privaten Gewinninteressen unterliegen. Privatisierungserlöse sind nicht wiederholbare Sondereinnahmen, die den 
städtischen Haushalt nicht dauerhaft sanieren können.  

Kostendeckungsvorschlag: Der Mindererlös wird ausgeglichen durch 

• 1.3 Mio. € Steuermehreinnahme 2007 

• ca. 1,0 Mio. € Steuermehreinnahme 2008 

• ca. 1,0 Mio. € Gewinnausschüttung der TWD 2008 und 2009 
               Eventuelle Zwischenfinanzierung über die Rücklagen 

 

Vertretungsberechtigte gemäß § 25 (2) SächsGemO: 
Frau Annelise Podsadny – Kertitzer Straße 8 – 04509 Delitzsch OT Schenkenberg 
Herr Sven Kasubek – R.-Breitscheidstr. 47 – 04509 Delitzsch 
Herr Dietmar Mieth – Alter Dorfring 22 – 04509 Delitzsch OT Zschepen 
 

Name Vorname Geburtsdatum Anschrift - Straße - Hausnummer Eigenhändige Unterschrift 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


